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Martin Graber

Ein Streit um
die Hebamme in
Wartau 1794
Als die Wartauer Hebamme einen Seveler heiratet,
löst das in der Gemeinde einen Streit über ihre
Entlohnung aus. Ein Verhandlungsprotokoll des

Sarganser Oberamts gibt Auskunft über diesen Fall.

Es ist schwierig, Quellen zu Hebammen
im dörflichen Umfeld vor 1800 zu finden,
allgemein wurde das damalige Leben nur
selten dokumentiert. Insbesondere wurden

Frauen nur in Ausnahmefällen
genannt. Die Zurücksetzung der Frauen war
so selbstverständlich, dass das alleinige
Stimmrecht der Männer in den
Rechtsquellen nicht erwähnt wurde.

In der Mitte des 17. Jahrhunderts
wurden die Gemeinden des Sarganserlands

verpflichtet, eine Hebamme
anzustellen, die vom Sarganser Landvogt vereidigt

werden sollte. Damit sollte verhindert

werden, dass Neugeborene ohne Taufe

starben. Die diesbezüglichen Vorschriften

des Churer Bischofs wurden im
reformierten Wartau nicht angewendet.1 Um
1640 scheinen in Wartau zwei Hebammen

tätig gewesen zu sein: Maria Stricker
wurde von 1630 bis 1649 als Hebamme in
Azmoos genannt, und zwischen 1632 und
1645 wurde Barbara Fingier, die mit Hans
Gafafer verheiratet war, als Hebamme in
Oberschan erwähnt.2 Barbara Sulser muss

um 1806/07 eine Hebamme gewesen sein,

weil deren Mann Thomas Stricker von der

Wartauer Armenfürsorge - damals Spen

genannt - ein Wartgeld ausbezahlt
bekam.3

1794 kam es in Wartau zu einem
Streit um die Entlohnung der dortigen
Hebamme. Der Auslöser war, dass sich
diese - deren Name bezeichnenderweise

nicht genannt wurde - mit einem Seveler

verheiratet hatte. Darauf wurde an einer

Gemeindeversammlung beschlossen, der

Hebamme die Neugüter zu entziehen, die
diese als Lohn erhielt. Neugüter waren
Grundstücke, deren landwirtschaftliche
Nutzung an die Gemeindegenossen
ausgeteilt wurde, die aber im Eigentum der

Gemeinde verblieben. Die Vorgesetzten der

Gemeinde wehrten sich gegen diesen Be-

schluss der Gemeindegenossen und zogen
deshalb den Streit vor das Sarganser Oberamt,

das Appellationsgericht im Sarganserland.

Das Zeitgericht in Azmoos als erste

Gerichtsinstanz wurde wohl übersprungen,

weil dessen Richter als Wartauer be-
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fangen waren. Der Sarganser Landvogt als

Vorsitzender des Oberamts urteilte, die

Einstellung und die Festlegung des Lohns
einer Hebamme liege allein in der Kompetenz

der Vorgesetzten.

Actum vor lob[lichen] oberambt,
den 26ten Apprilis 1794-
Jn streithigkeithen, welche sich gehalten
entzwüschen Vorsteher, richter Vllrich Müller4

| von Fontnas und altlandtammann Os-

wald Sulsers von Azmos im namen einiger |

vorgesetzten der ehrsamen gemeindt
Warthauw, an einem, und richteren | lacob

Sulser6, Adlerwürth7 von Azmos, und richter

Hanns Cabathuohler8 von Fontnas | im

namen der ehrsamen gemeindt Warthauw

(nach jhrem vorgeben), am anderen | theihl.

Da klägere angebracht: Es wollen die der

heebame in ihrer gemeindt | geordnete neü-

güether von darumen entzogen werden,

weilen sie sich an einen von | Sevelen ver-

heürathet. Darum die heebam ihren dienst

versechen könne und werde, | als in dem

fahl, so sie ledig oder mit einem gemeindts-

gnoßen verehlichet wäre, | so hofen sie, es

werden der heebame ihre neügüether
belassen werden, alles | mit weit mehrerem.

Worgegen antworthere versetzten: Die

neügüether gehören | der gemeindt, welche

ermehret, mann solle solche der heebame

nemen, solche denen | an der rood auß-

theihlen und die heebamme mit geldt abfinden,

so aus der | spenndt könne genomen
werden. Bitten bey jhrem meehr geschützt
und | geschirmet zu werden, auch mit vil

mehrerem etc. Jst nach etc. von titfuliert]
herren | landtvogt sambt dem oberambt zu

rechtem erkenndt: Weilen laut grossen |

landtsmandat9 sich jede gemeindt mit einer

erfahrnen heebam versechen soll und |

muß, die außwahl und besetzung aber einer
heebamme nicht dem mehr einer | gantzen
gemeindt, sonderem dem gutbefinden derer

vorgesetzten allein zustehet, | so sollen

die sambtliche vorgesetzte der ehrsamen

gmeindt Warthauw sich zusamen | verfüe-

gen und mit der dießmahligen heebame

sich wegen dero warthgeldt abfündig |

machen, damit sie ihre dienst ferners leisten
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könne, welches bey jedem abgang | einer

heebam also solle gehalten werden. Worge-

gen niemandt einiger jntrag soll | gemacht
werden, sonderen was die vorgesetzte einer

heebame für ihr warthgeldt | an geldt oder

neügüetheren bestimmet, bey deme solle

es sein verbleiben haben. | Eß werden die

vorgesetzte nach ihrer pflicht erfinden, das

es der gemeindt nutzlicher | und minder be-

schwährlich fallen thün, das wartgeldt der

heebame nicht gantz mit ] baarem geldt,
sonderen zum theihl auch mit allmeindt bo-

den zum pflantzen | außfündig zu machen

und zu bestimmen. Da endtlichen die der-

mahlige heebam jhr | von denen vorgesetzten

bestimbtes warthgeldt bißdahin richtig

genossen, so soll | jhro annoch 2 jähr alles

ohne mindeste abänderung verbleiben und

jhro verabfolget | werden. Heüthiges audi-

enzgeldt soll die gmeindt Warthauw mit f. 2

bezahlen.

Kundtschafften in obiger causa:
Weibel Hanns Müller10 von Fontnas redt bey
dem eydt: In der kirchen zu Gritschins | seye

das mehr wegen neügüetheren das erste

mahl so gewesen, das er solches nicht | habe

können entscheiden. Das andere mahl aber

seye dess Vorstehers rathschlag | und mei-

nung zum mehr geworden. Endet.

Gschworner Mathias Cabathuohleru von

Schaan redt auf ansinnung derer | antwor-

theren bey dem eydt: Die heebame habe

jhne als geschwornen nicht | ersuchet, das

mann ihro die neügüether lassen möchte.

Endet.

Mathias Rissinu von Azmos, gschworner,

redt auf beyder theihlen ansinnung | bey

dem eydt: Vor 4 wochen seye in der kirchen

zu Azmos gemehret worden, | mann solle

der heebame die neügüether nemmen und

seye niemandt wider | dieseres mehr gewe¬

sen, als der alt landtammann lacob Sulseru

mit sagen: Er | wolle es übergeben, er brauche

solche nicht mehr! Vor 3 wochen seye

das mehr wegen | dießer sach gewesen,

mann wolle bey dem aufsatz bleiben.
Endet.14

Bevor Azmoos kirchlich von der Kirchgemeinde

Gretschins abgetrennt wurde,
hielt man Gemeindeversammlungen in
der Kirche Gretschins ab. Dadurch konnte
bei Abstimmungen die Mehrheit einfach
abgeschätzt werden. Nachher gingen die
Einwohner des Dorfs Azmoos und dessen

Umgebung für Gemeindeversammlungen
in die Kirche Azmoos, die übrigen Wartauer

weiterhin in die Kirche Gretschins, ein

Abstimmungsresultat musste jetzt aus

zwei Mehren bestimmt werden.

Die rechtliche Stellung der
Frauen im 18. Jahrhundert

Die Frauen besassen keine politischen
Rechte, sie durften also an den
Gemeindeversammlungen nicht teilnehmen und
konnten nicht in Ämter gewählt werden.
Auch im Erbrecht waren die Frauen

benachteiligt, sie erhielten einen Drittel, die
männlichen Erben zwei Drittel.15 Dagegen

behielten Frauen nach ihrer Heirat
ihren Nachnamen.

Falls jemand aus der Grafschaft
Sargans eine Frau heiraten wollte, die nicht
in dieser Grafschaft wohnte, so musste die
Frau über ein Vermögen von mindestens
200 Gulden verfügen. Damit sollte
verhindert werden, dass bedürftige Frauen
sich einheiraten konnten.16 In der
Grafschaft Werdenberg galt eine ähnliche
Regelung.17 1679 musste Heinrich Staub
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seiner Tochter 200 Gulden Heiratsgut
versprechen, damit sie heiraten konnte. Die
Gemeinde Malans bestätigte 1788, dass

Anna Barbara Nutt über ein Vermögen
von 200 Gulden und sechs Louis d'or
verfüge.18

Am Ende des 17. Jahrhunderts begann die

Gemeinde Wartau, im grösseren Umfang
Neugüter an ihre Gemeindegenossen
auszuteilen. Deshalb wollte die Gemeinde
1696 von einem Genossen, der Neugüter
bezog und eine auswärtige Frau heiratete,
dreissig Gulden einziehen. Die Tagsatzung

bestätigte 1705 diesen Einzug, reduzierte
aber den Betrag auf 25 Gulden und nahm
Frauen, die aus den regierenden Orten,
aus dem Sarganserland oder aus dem
Werdenberg stammten, davon aus.19 Diese

Gebühr wurde bis 1804 eingezogen und
war anscheinend eine bedeutende
Einnahmequelle.20 Sevelen erhielt 1745 das Recht,

von auswärtigen Frauen, die einen Seveler

Gemeindegenossen heirateten, dreissig
Gulden für das Gemeinderecht zu verlangen.

Vier Jahre später durfte Grabs ebenfalls

eine solche Gebühr erheben.21

Martin Gräber, geboren 1975, Abschluss als

Ingenieur HTL/FH am NTB in Buchs, ab 2000 als

Softwareentwickler tätig, hobbymässiger Sammler von
Quellen zur Wartauer Geschichte und Verfasser von
lokalhistorischen Arbeiten.
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